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Würenlos, 12. März 2015 
dh 

Gemeindenachrichten 

Anmeldefrist für Ersatzwahl Gemeinderat 
 
Die Anmeldefrist für die Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderates für den Rest der 
Amtsperiode 2014/2017 läuft am Freitag, 13. März 2015, 12.00 Uhr, ab. Bis zu diesem 
Zeitpunkt sind Wahlvorschläge mit dem Anmeldeformular, welches von mindestens 10 
Stimmberechtigten unterzeichnet sein muss, der Gemeindekanzlei einzureichen. Das 
Anmeldeformular für den 1. Wahlgang kann bei der Gemeindekanzlei bezogen oder im Online-
Schalter (www.wuerenlos.ch > Gemeindekanzlei) heruntergeladen werden. 
 
Der 1. Wahlgang findet am 26. April 2015 statt. 
 
 
 
Krankenkassenprämienverbilligung 2016 - jetzt anmelden! 
 
Haben Sie schon mal geprüft, ob Sie Anspruch auf Verbilligung Ihrer Krankenkassenprämie 
haben? 
 
Wenn Sie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, haben Sie möglicherweise 
Anrecht auf Verbilligung der Krankenkassenprämien. Ein Verbilligungsbeitrag an die Prämien 
für das Jahr 2016 kann allerdings nur dann ausbezahlt werden, wenn ein Antrag gestellt wird.  
 
Die Anmeldeformulare für das Jahr 2016 können unter www.sva-ag.ch heruntergeladen oder 
bei der Gemeindezweigstelle SVA Aargau (Tel. 056 436 87 20 oder ahv@wuerenlos.ch) oder 
im Internet unter www.wuerenlos.ch (Online-Schalter) bezogen werden.  
 
Es ist nicht garantiert, dass Personen, die einen Anspruch auf einen Verbilligungsbeitrag im 
laufenden Jahr haben, automatisch ein neues Antragsformular zugestellt erhalten. Wir bitten 
Sie, dies zu kontrollieren und allenfalls ein Anmeldeformular bei der Gemeindezweigstelle 
Würenlos zu beziehen oder unter www.sva-ag.ch herunterzuladen. 
 
Das Antragsformular muss bis spätestens 31. Mai 2015 bei der Gemeindezweigstelle Würenlos 
eingereicht werden. Bei Fragen gibt Ihnen die Gemeindezweigstelle Würenlos gerne Auskunft. 
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Unentgeltliche Rechtsauskunft 
 
Die Beratungen finden jeweils am 3. Donnerstag im Monat von 18.30 bis 19.30 Uhr im 
Sitzungszimmer der Bauverwaltung, Erdgeschoss, Gemeindehaus statt. 
 
Nächste Beratung: Donnerstag, 19. März 2015 
 
 
 

GEMEINDEKANZLEI WÜRENLOS 
Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
Daniel Huggler 

 


